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Büromitarbeiter

Testangebotspflicht

Bei höherer Anzahl von MA (>50 pro 
Standort) ist die Nutzung eines externen 
Dienstleisters empfehlenswert

(z.B. Durchführung durch benachbarte Arztpraxis, 
Apotheke, DRK, Johanniter, etc.)

Umsetzung der Testangebotspflicht 
relativ einfach

Bei niedriger Anzahl von MA (<50 pro 
Standort) empfehlen wir die 
Bereitstellung von Selbsttests

Wie ist mit der erweiterten Testangebotspflicht am besten umzugehen?
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MA mit externem
Kundenkontakt
z.B. Vertrieb, Servicetechniker

Testangebotspflicht

Abstimmung mit Kunden 
empfehlenswert hinsichtlich 

• Kostenübernahme
• Nachweispflicht

Unterschiedliche Anforderungen der 
Kunden

• Testart (Antigen-Test oder PCR-Test)
• Testdurchführung (Selbsttest oder durchgeführter 

Test durch Dienstleister)
• Testfrequenz (ggf. 5 Tests pro Woche)

Wie ist mit der erweiterten Testangebotspflicht am besten umzugehen?
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Besucher & 
externe
Mitarbeiter

Testangebotspflicht

Unregelmäßige Besucher 

• Betrifft z.B. Vertreter, Kuriere und andere 
Personengruppen, die nur 1x oder 2x wöchentlich 
erscheinen

• Keine Testpflicht, aber Testempfehlung
• Klärung des Nachweises der Testdurchführung
• Ggf. Rückgriff auf eingelagerte Selbsttests am 

Empfang

Regelmäßige Besucher und externe 
Mitarbeiter

• Betrifft z.B. Lieferdienste, Berater, Kantinenpersonal 
(wenn ausgelagert), Reinigungspersonal sowie 
externe Mitarbeiter (z.B. Zeitarbeiter)

• Klärung der Testdurchführung durch das 
verantwortliche Unternehmen

• Klärung des Nachweises der Testdurchführung
• Ggf. Einbeziehung in internes Testkonzept unter 

Klärung der Kostenübernahme

Wie ist mit der erweiterten Testangebotspflicht am besten umzugehen?



Pflicht zum Homeoffice
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Rechte und Pflichten des Arbeitgebers

Homeoffice 

1. Pflicht des Arbeitgebers

• Verpflichtung, im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten Homeoffice anzubieten, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe 
entgegenstehen. 

2. Was können zwingende betriebsbedingte Gründe sein?

• Bearbeitung und Verteilung der eingehenden Post, die Bearbeitung des Wareneingangs und Warenausgangs, Schalterdienst,

• erforderliche Kunden- und Mitarbeiterkontakte (Servicezentren)

• Wartungs- und Reparaturtätigkeiten, IT Service

• Hausmeister- und Fahrdienste

• Not- und Bereitschaftsdienste, Erste Hilfe

• Organisatorisches Minimum, damit bestimmte Dienste und Arbeiten durch Präsenz vor Ort nicht an einigen wenigen „hängen bleiben“

• Notwendige Leitungsaufgaben vor Ort 

• Grundsätzlich immer dann, wenn der Betrieb oder die Produktion ansonsten nur eingeschränkt oder gar nicht aufrechterhalten werden kann 
und/oder mit erheblichen Umsatzeinbußen einherginge
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Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers

Homeoffice 

1. Grundsätzlich

• Die Einrichtung eines „echten“ Homeoffice nach § 2 Abs. 7 ArbStättV kann der Arbeitgeber im Grundsatz nicht einseitig anordnen. 

• Seit März 2020 meist praktiziert: Arbeiten im Mobile Office. Hierzu überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die benötigten Arbeitsmittel (meist 
ein Laptop mit der zu verwendenden Software) und weist ihn vorübergehend an, seine Arbeit mobil zu verrichten. Dies ist auch unter Nutzung der 
eigenen Endgeräte der Arbeitnehmer denkbar (bring your own device). Ob dieses einseitig angeordnet werden kann, ist umstritten.

3. Ausnahmen zur Annahmepflicht des Arbeitnehmers

• Der Arbeitnehmer muss nicht von zuhause aus arbeiten, soweit Gründe vorliegen, weshalb eine Arbeit im Homeoffice nicht möglich ist oder nicht 
effektiv wäre. Als mögliche Gründe nennt der Gesetzgeber in der Begründung etwa 

• räumliche Enge, 

• Störungen durch Dritte oder 

• unzureichende technische Ausstattung.

2. Annahmepflicht: Neuregelung § 28b Abs. 7 S. 2 InfSG

• Seit 23.04.2021 ist neu, dass Beschäftigten das Angebot des Arbeitgebers auf Arbeiten von zuhause aus nach § 28b Abs. 7 S. 2 InfSG anzunehmen 
haben.



Impfkonzepte
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Welche Fragen sollten Sie sich stellen?

Impfkonzepte

• Nur Impfung eigener Mitarbeiter oder auch Impfung von Angehörigen der Mitarbeiter?

Entscheidung sollte in Abstimmung mit Betriebsrat erfolgen

• Soll intern priorisiert werden (z.B. MA mit höherer Kontaktdichte zuerst)?

Eine interne Priorisierung sollte durch eine Informationskampagne kommunikativ begleitet werden

Eine Abstimmung/Übereinkunft zur Priorisierung mit dem Betriebsrat ist zu empfehlen

3. Wer im Unternehmen sollte geimpft werden?

1. Wann kann eine betriebliche Impfung beginnen?

• Einbeziehung der Betriebsärzte ist ab Juni 2021 geplant

Planung und Abstimmung dazu sollten jetzt beginnen

2. Sollte sich mein Unternehmen an einer betrieblichen Impfkampagne beteiligen?

• Sofern ausreichende betriebsärztliche Kapazitäten vorliegen empfehlen wir die Beteiligung an Impfprogrammen

Positive PR, „Good Corporate Citizenship“



Deloitte Legal 2021 14

Welche Fragen sollten Sie sich stellen?

Impfkonzepte

• Vollständige Impfung ist ca. 14 Tage nach erfolgter 2. Impfung (Biontech-/Moderna-/Astra-Zeneca-Impfstoff) bzw. 28 Tage nach 
erfolgter 1. Impfung (Johnson&Johnson-Impfstoff) erreicht

• Signifikante Anzahl an vollständig Geimpften vsl. ab Juni/Juli 2021

• Anpassung des Hygienekonzepts (Lockerung der Maßnahmen)

• Monitoring der Empfehlungen und Vorschriften von RKI1, BMG2 und BAUA3

6. Wie ist mit vollständig geimpften Personen umzugehen?

4. Wie ist der Impfbetrieb zu organisieren?

• Impfdurchführung durch den Betriebsarzt, aber zusätzliche Ressourcen sind für die Organisation (z.B. Terminierung, Nachweispflicht (z.B. digitaler 
Impfpass der EU), Reporting, Dokumentation) notwendig

5. Wie ist mit der für die Impfung benötigten Zeit umzugehen?

• Entweder Hinweis, dass Impfung in der Freizeit erfolgen soll, oder

• ggf. Gewährung einer Arbeitszeitgutschrift (1-2 Stunden), wenn ein MA zur Impfung geht

Letzteres bedeutet positive PR, „Good Corporate Citizenship“



Q & A
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Unsere weiteren Ansprechpartner in der 
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